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Biotop- und Nutzungstypen
(Bezeichnung und Kürzel nach Biotopwertliste der BKompV, Stand Juni 2020)

Legende

Teilversiegelte Flächen
- 52.02.04a Weg, geschottert oder mit wassergebundener Decke

52. Verkehrsanlagen und Plätze

Übrige Verkehrsanlagen
- 52.04.01 Gleiskörper

Gebäude

53. Bauwerke mit zugeordneter typischer Freiraumstruktur

- 53.01.03c verdichtetes Einzel- und Reihenhausgebiet

41. Feldgehölze, Gebüsche, Hecken und Gehölzkulturen

Krautige und grasige Säume und Fluren der offenen Landschaft
- 39.03.02 Sonstige krautige und grasige Säume und Fluren

39. Wald- und Ufersäume, Staudenfluren

- 53.01.14a Industrie- und Gewerbefläche

Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen

- 41.05aM Einzelbäume aus überwiegend autochthonen Arten, mittlere Ausprägung

Versiegelte Fläche
- 52.01.01a versiegelter Verkehrsweg
- 52.02.01a versiegelter Weg

- 41.05bM Einzelbäume aus überwiegend nicht autochthonen Arten, mittlere Ausprägung

Gebüsche mit überwiegend autochthonen Arten
- 41.01.06 Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte

51. Freiflächen des besiedelten Bereichs

Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen
- 51.08a.02 Kleingartenanlagen, Grabeland, Gärten und private Grünflächen, strukturarm

Schutzausweisungen

Umgrenzung Landschaftsschutzgebiet
- 2636002 "Auenverbund Werra"

Planung

LSG-2636002

LSG-2636002

Artenarmes Grünland frischer Standorte
- 34.08a.01 Intensiv genutztes, frisches Dauergrünland

34. Trockenrasen sowie Grünland trockener bis frischer Standorte

Künstliche lineare Gewässerstrukturen
- 23.05.01a.02 Graben mit periodischer oder dauerhafter Wasserführung (Naturferne Ausbildung)

23. Fließende Gewässer

33.04a.03

33.04a.03

34.08a.01

34.08a.01

34.08a.01

Funktionsgrün an Verkehrswegen
-52.01.08a.02 Funktionsgrün mit artenarmer Krautschicht oder mit Gehölzbestand jungerAusprägung

52.01.08a.02

52.01.08a.02

52.01.08a.02

52.01.08a.02

52.01.08a.02

52.01.08a.02

- 41.05aJ Einzelbäume aus überwiegend autochthonen Arten, junge Ausprägung

41.05aJ

41.05aJ

41.05aM

41.05bM

41.05bM 41.05bM
39.03.02

39.03.02

39.03.02

39.03.02

39.03.0239.03.02

41.05aJ

51.08a.02

51.08a.02

51.08a.02

51.08a.02

51.08a.02

52.01.01a

52.01.01a

52.01.01a

52.01.01a

52.01.01a

52.02.01a

52.02.01a

52.02.01a

 52.02.04a

 52.02.04a

 52.02.04a

 52.02.04a

52.04.01

52.04.01

52.04.01

52.04.01

52.04.01

52.04.01

53.01.03c

53.01.03c

53.01.03c

53.01.03c

53.01.14a

53.01.14a

41.05aJ

53.01.03c

- 53.01.18a.02 Sonstige Einzelgebäude

53.01.18a.02

53.01.18a.02

Äcker und Ackerbrache auf Lehm- oder Tonboden
- 33.04a.03 Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation

33. Äcker und Ackerbrache

- 23.05.02 Technische Rinne, Halbschale

23.05.01a.02

23.05.02
39.03.02

Bauwerke

Rückbau

temporäre bauzeitliche Flächenbeanspruchung

Grenze des Untersuchungsraumes

Planfeststellungsgrenze

äußere Grenze der vorhabenträgereigenen Grundstücke (DB Grenze)

Neuversiegelung

Entsiegelung

003_V Rekultivierung
Rekultivierung bauzeitlich beanspruchter Flächen und Arbeitsstreifen gemäß
der derzeitigen Nutzung (Beseitigung eingebauter Fremdmaterialien,
 Ansaat gemäß Ursprungszustand)

Umweltfachliche Bauüberwachung
 (Schwerpunkt Natur- und Artenschutz) 001_VA-V
- gesamter Baubereich

004_VA Vergrämung Zauneidechse
Die Vergrämung erfolgt im Frühjahrszeitfenster vor der Baumaßnahme bis spätestens
Anfang April, zunächst durch oberirdische Entfernung der Habitatstrukturen
(Vegetationsdecke, oberirdische Versteckmöglichkeiten, etc.). Eingriffe in tiefere
Bodenschichten, die zum  Entfernen potenzieller Winterquartiere führen, werden erst
nach Beendigung der Winterruhe im April durchgeführt. Anschließend erfolgt eine
Kurzmahd des Eingriffsbereichs.
Um eine Abwanderung der Tiere zurück in Richtung des Baufeldes zu vermeiden, sind
nach erfolgter Vergrämung alle bauzeitlich beanspruchten Flächen durch
Reptilienzäune zu sichern, die bis zum Ende der Baumaßnahme bestehen bleiben.
Bis zum Baubeginn ist eine regelmäßige Mahd des Eingriffsbereichs vorzusehen.
Unmittelbar vor Baubeginn erfolgt die Nachkontrolle und ggf. das Abfangen
verbliebener Tiere.

Vermeidungsmaßnahmen

005_V
Bauwerksbegrünung
Ansaat der neu profilierten Böschungen und Bankette mit Regiosaatgut
(70% Gräser-30% Kräuter), Typ Böschung, 

- gesamter Baubereich außerhalb des Gleisschotters

Bauzeitbeschränkung (Brutvögel)
Baufeldfreimachung (Rodung von Gehölzen und Abschieben der Vegetation) 002_VA
gem. § 39 BNatSchG nur im Zeitraum von 1. Oktober bis 28. Februar
- gesamter Baubereich

Wiederherstellung von Kalkmagerrasen aus fehlbestockten Sitkafichtenbeständen
Entnahme der Sitkafichten und der auf ursprünglichen Magerrasen vorhandenen Strauch- / Baum-Sukzession. 
Zur Aushagerung der Flächen ist eine möglichst vollständige Entnahme der Gehölzstrukturen (inkl. Äste und Nadeln) zielführend.

Ersatzmaßnahmen

Biotoperhaltende, spezifische Nutzung und Pflege in Form einer Beweidung, bevorzugt durch Schafe. 
Entbuschung der Gehölzvegetation. Hierbei können landschaftsprägende und strukturreiche Einzelgehölze erhalten werden.

006_ÖK

Die Gehölze sollten einen Anteil von 4 - 5% der entstehenden Offenlandflächen nicht überschreiten.

Begrünung entsiegelter Flächen
Ansaat  mit Regiosaatgut (70% Gräser-30% Kräuter), Typ Böschung, 

Rekultivierung Grünland
Andecken des seitlich gelagerten Oberbodens, Ausbringen von Grünlandansaat
nach Vorgaben des örtlichen Landwirtschaftsamtes
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Planausschnitt Ökokontomaßnahme "Eschkopf"
Flurstück 49, Gemarkung Rockensüß, Flur 23                                                             M 1 : 2.500

006_ÖK

a Ausgangsverfahren: 1. Änderung im Verfahren 14.03.2025

1. Änderung

1. Änderung im Verfahren

007_CEF
Maßnahmen zur Förderung des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings

CEF-Maßnahmen

Schaffung von Rohbodenbereichen zur Förderung der Ameisen angrenzend an das Baufeld
Auf 8 ca. 1m² großen Teilflächen ohne Wiesenknopfpflanzen wird im März des Baujahres die Vegetationsschicht entfernt.

Die Fläche des Ausweichlebensraums ist mit einem späten Schnitt ab Mitte August bis September zu bewirtschaften
(keine Beweidung). Schnitthöhen variierend von bodennah, mit dem Ziel der Verletzung der Grasnarbe, und 10-15 cm.

Die umweltfachliche Bauüberwachung stellt die wetterabhängig variierende Flugzeit des Falters (etwa 14 Tage) fest.
Davon ausgehend wird das genaue Datum für den späten Schnitt im Baujahr festgelegt.

007_CEF
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